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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
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Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
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1. Instanz

Aktenzeichen S 11 VG 5/01
Datum 03.09.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 15 VG 14/02
Datum 20.05.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
03.09.2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der KlÃ¤ger im November 2000 Opfer einer
Gewalttat geworden ist und Versorgung nach dem Gesetz Ã¼ber die
EntschÃ¤digung fÃ¼r Opfer von Gewalttaten (OEG) beanspruchen kann.

Der am 1953 geborene KlÃ¤ger beantragte am 23.11.2000 beim Amt fÃ¼r
Versorgung und FamilienfÃ¶rderung (AVF) Augsburg Leistungen nach dem OEG, da
er am 20.11.2000 um 21.00 Uhr von Y. D. verletzt worden sei. Dieser habe ihm eine
Nasenbeinfraktur, eine Augenverletzung sowie Biss- und Kratzwunden zugefÃ¼gt.
Der KlÃ¤ger machte auch eine Ã�berlastung der WirbelsÃ¤ule und eine psychische
Belastung geltend und legte einen vorlÃ¤ufigen Befundbericht des Zentralklinikums
A. vom 21.11. 2000 vor. In einem GedÃ¤chtnisprotokoll vom 22.11.2000 gab er an,
am Montag, den 20.11.2000 gegen 19.00 Uhr hÃ¤tten ihn zunÃ¤chst die Ehefrau
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und die Tochter des TÃ¤ters aufgesucht und ihn erfolglos in einem eine halbe
Stunde dauernden GesprÃ¤ch gebeten, seine Strafanzeige vom 13.10.2000 gegen
deren 22 Jahre alten Sohn bzw. Bruder, A. D. , zurÃ¼ckzunehmen. Gegen 21.00 Uhr
habe Y. D. bei ihm gelÃ¤utet, worauf er zu diesem auf die StraÃ�e hinunter
gegangen sei. Auf der gegenÃ¼berliegenden StraÃ�enseite habe Y. D. ihn
sinngemÃ¤Ã� gefragt, was er mit seinem Sohn A. wolle. Als sich der KlÃ¤ger nach
einiger Zeit zum Gehen abgewandt habe, habe Y. D. ihn am Ã�rmel
zurÃ¼ckgezogen und ihm unerwartet mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
Dadurch habe er ihm das Nasenbein gebrochen und auch noch das rechte Auge
verletzt. AnschlieÃ�end habe Y. D. , der wesentlich kleiner als er sei, seine
Hilflosigkeit ausgenÃ¼tzt und ihn von hinten angesprungen. Er habe seinen Hals
umklammert, sich dort festgekrallt, ihn in Hals und Nacken gebissen und gekratzt
und ihn gegen den Kopf geschlagen. Der KlÃ¤ger habe versucht, Y. D. mit
EllenbogenstÃ¶Ã�en von seinem RÃ¼cken herunter zu werfen, was nicht gelungen
sei. Mit dem Angreifer auf dem RÃ¼cken sei er quer Ã¼ber die StraÃ�e getaumelt,
gegen die Hauswand geschlagen und dann auf den Motorraum eines parkenden
Auto gekracht. WÃ¤hrend der ganzen Auseinandersetzung hÃ¤tten die Frau und
Tochter versucht, Y. D. von seinem RÃ¼cken wegzuzerren. Zum Schluss sei auch A.
D. aufgetaucht und habe den Vater vom Ort des Geschehens weggeholt. Der Sohn
habe ihm noch zugerufen, er werde ihn fertig machen, wenn er am Mittwoch
(vermutlich 22.11.2000) kÃ¤me. Offensichtlich habe A. D. beabsichtigt, eine von
ihm befÃ¼rchtete Zeugenvernehmung des KlÃ¤gers im Zusammenhang mit der
oben genannten Strafanzeige zu verhindern. Der KlÃ¤ger habe die Polizei gerufen
und sei anschlieÃ�end ins Zentralklinikum A. gebracht worden, das er gegen 1.45
Uhr habe wieder verlassen kÃ¶nnen.

Mit Schreiben vom 20.02.2001 meldete die Postbeamtenkrankenkasse dem Grunde
nach Ersatzanspruch an, da sie die Kosten der Heilbehandlung des KlÃ¤gers gegen
Abtretung (Â§ 398 BGB) der AnsprÃ¼che des KlÃ¤gers gegen den Beklagten nach
dem OEG Ã¼bernommen habe.

AnschlieÃ�end zog der Beklagte die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft beim
Landgericht Augsburg, Az.: 201 Js 142362/00 bei. Darin befand sich eine
Niederschrift der persÃ¶nlichen Zeugenvernehmung des KlÃ¤gers vom 21.11.2000,
die im Wesentlichen mit oben genanntem GedÃ¤chtnisprotokoll Ã¼bereinstimmt.
Aus einem "Schlussvermerk" vom 11.01.2001 von PHM M. geht hervor, dass Y. D.
am 20.11.2000 um 21.35 Uhr auf der Polizeiinspektion A. mit einer blutenden
Kopfplatzwunde erschienen sei und gegen den KlÃ¤ger wegen KÃ¶rperverletzung
Anzeige erstatten wollte. Da ihm wÃ¤hrend der SachverhaltsabklÃ¤rung Ã¼bel
geworden sei, sei er mit dem Krankenwagen ins Zentralklinikum verbracht worden.
Y. D. nahm schriftlich am 12.02.2001 durch seinen Rechtsanwalt zur Strafanzeige
des KlÃ¤gers Stellung. Danach habe der KlÃ¤ger A. D, seit einer SchlÃ¤gerei mit
ihm im Jahr 1998 bereits mehrmals unbegrÃ¼ndet angezeigt. Dies habe er auch
bezÃ¼glich des Az.: 10 Ds 201 Js 135817/00 getan, obwohl er bei dem Vorfall nicht
dabei und der Vorgang bereits polizeilich aktenkundig gewesen sei. Y. D. habe
daher zusammen mit seiner Frau und der Tochter C. am 20.11. gegen 21.00 Uhr
den KlÃ¤ger bitten wollen, in Zukunft von den Anschuldigungen abzusehen. Statt
dessen habe der KlÃ¤ger Y. D. angeschrien und ihm plÃ¶tzlich ohne ersichtlichen
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Grund mit der Faust ins Gesicht (Bereich SchlÃ¤fe) geschlagen. Y. D. habe sich zu
wehren versucht und dem KlÃ¤ger ebenfalls einen Schlag ins Gesicht versetzt,
nachdem er sich von einer ersten Benommenheit erholt gehabt habe. Der
kÃ¶rperlich Ã¼berlegene KlÃ¤ger habe Y. D. mehrere SchlÃ¤ge an den und auf den
Kopf versetzt und dabei auch einen SchlÃ¼ssel in der Hand gehabt. Vermutlich
aufgrund eines solchen Schlages habe Y. D. eine Wunde am Kopf im linken oberen
Bereich erlitten. Seine Ehefrau sei dazwischen gegangen und habe versucht, ihren
Mann zu schÃ¼tzen; dabei habe auch sie einige SchlÃ¤ge abbekommen. Vermutlich
in diesem Zusammenhang habe Y. D. den KlÃ¤ger auch am Jackenkragen gepackt
und ihm dabei mÃ¶glicherweise die Kratzwunden zugefÃ¼gt. Y. D. sei im
Zentralklinikum A. behandelt worden und arbeitsunfÃ¤hig geschrieben worden. Es
werde Anzeige und Strafantrag gegen den KlÃ¤ger gestellt.

In einer polizeilichen Zeugenvernehmung vom 09.04.2001 bestÃ¤tigte C. D.
(Tochter des Y. D.) die Sachverhaltsschilderung ihres Vaters. Die Ehefrau des Y. D.
schloss sich der Aussage ihrer Tochter an. Am 20.04.2001 stellte daraufhin die
Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gemÃ¤Ã� Â§ 170 Abs.2
Strafprozessordnung (StPO) ein, weil ein Tatnachweis nicht zu fÃ¼hren sei. Es
lÃ¤gen widersprÃ¼chliche Angaben vor und es kÃ¶nne nicht ausgeschlossen
werden, dass sich der Beschuldigte lediglich wehrte und somit in Notwehr handelte.

Daraufhin lehnte der Beklagte mit Bescheid vom 16.05.2001 den Antrag auf
BeschÃ¤digtenversorgung nach dem OEG ab. Es fehle am Nachweis eines
vorsÃ¤tzlichen, rechtswidrigen tÃ¤tlichen Angriffs im Sinne des Â§ 1 Abs.1 OEG. Da
im vorliegenden Fall Aussage gegen Aussage stehe und beide Schilderungen des
Tatherganges zutreffen kÃ¶nnten, lasse sich der Sachverhalt nicht aufklÃ¤ren.

Zur BegrÃ¼ndung seines gegen diesen Bescheid eingelegten Widerspruchs trug der
KlÃ¤ger vor, die Familie D. habe befÃ¼rchtet, dass A. D. , den er wegen
Misshandlung seiner minderjÃ¤hrigen Freundin angezeigt habe, Probleme mit seiner
BewÃ¤hrungsstrafe bekommen werde. Deshalb habe man ihn zur RÃ¼cknahme
seiner Anzeige bewegen wollen. Als dies misslungen sei, habe ihm Y. D. aus Hass
ins Gesicht geschlagen. Er habe demgegenÃ¼ber keinerlei Motiv gehabt,
zuzuschlagen.

Der Beklagte wies dennoch mit Widerspruchsbescheid vom 20.07. 2001 den
Widerspruch des KlÃ¤gers zurÃ¼ck, da der Nachweis einer Gewalttat im Sinne des
OEG nach wie vor nicht erbracht sei.

Mit Schriftsatz vom 20.08.2001 hat der KlÃ¤ger daraufhin Klage zum Sozialgericht
Augsburg erhoben und beantragt, den Vorfall vom 20.11.2000 als Tatbestand im
Sinne des OEG anzuerkennen und ihm Kosten fÃ¼r Ã¤rztliche Behandlung in HÃ¶he
von ca. 2.000,00 DM zu erstatten.

Auf das gerichtliche Schreiben vom 10.01.2002, in dem auf die GrundsÃ¤tze der
objektiven Beweislast hingewiesen und angeregt worden ist, die Klage
zurÃ¼ckzunehmen, falls der KlÃ¤ger keine Zeugen fÃ¼r seine Darstellung des
Sachverhalts benennen kÃ¶nne, hat der KlÃ¤ger beantragt, die vollstÃ¤ndigen
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Strafakten beizuziehen, insbesondere auch die unter dem Az.: 10 Ds 201 Js
135817/00. Das Sozialgericht hat daraufhin die Akten 201 Js 106572/01 und
142362/00 beigezogen.

Nach je zwei erfolglosen BefangenheitsantrÃ¤gen und Dienstaufsichtsbeschwerden
des KlÃ¤gers gegen den zustÃ¤ndigen Richter hat das Sozialgericht am 03.09.2002
durch Urteil die Klage abgewiesen. Soweit der KlÃ¤ger die Erstattung der Kosten
fÃ¼r eine Heilbehandlung begehre, sei die Klage unzulÃ¤ssig, weil der Beklagte
hierÃ¼ber keine Entscheidung getroffen habe. Im Ã�brigen sei die Klage zulÃ¤ssig,
jedoch unbegrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger habe keinen Anspruch auf Feststellung von
SchÃ¤digungsfolgen und GewÃ¤hrung von Versorgung nach dem
OpferentschÃ¤digungsgesetz. Das Gericht schlieÃ�e sich der BegrÃ¼ndung in den
angefochtenen Bescheiden an.

Gegen dieses Urteil hat der KlÃ¤ger Berufung zum Bayer. Landessozialgericht
eingelegt und angeregt, die Strafakten 201 Js 135817/00 und 412 Js 113135/00 von
der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Augsburg beizuziehen, ferner Akten des
AVF Augsburg (Az.: 10/31/HUK/OEG 52990). Bei den angegebenen Strafakten
handle es sich um das Verfahren gegen A. D. wegen KÃ¶rperverletzung seiner
Freundin, das nach Auffassung des KlÃ¤gers den Ausgangspunkt fÃ¼r die
streitgegenstÃ¤ndlichen Auseinandersetzung gebildet habe. Das andere Verfahren
habe der KlÃ¤ger gegen die Freundin des A. D. wegen Verdachts der Falschaussage
im Nachgang zum Verfahren Js 142649/98 eingeleitet. Letzteres Verfahren betreffe
eine tÃ¤tliche Auseinandersetzung des KlÃ¤gers unter anderem mit A. D. , die vom
AVF Augsburg im zuletzt genannten Verwaltungsverfahren als Gewalttat anerkannt
worden sei.

Der Senat hat zunÃ¤chst die Ermittlungsakten aus dem Jahre 1998 sowie die den
streitgegenstÃ¤ndlichen Vorfall betreffenden Ermittlungsakten gegen Y. D. und den
KlÃ¤ger (201 Js 142362/00 und 201 Js 106572/01) beigezogen. Auf gerichtliche
Nachfrage hat der KlÃ¤ger mit SchriftsÃ¤tzen vom 18.12.2002 eine vorlÃ¤ufige
Ã�bersicht Ã¼ber die infolge der tÃ¤tlichen Auseinandersetzung am 20.11.2000
entstandenen Heilbehandlungskosten Ã¼bersandt und mitgeteilt, dass sich als
Gesamtsumme ein Betrag in HÃ¶he von 2.288,65 DM ergebe. Hiervon habe die
Postbeamtenkrankenkasse 2.237,06 DM gegen entsprechende
AbtretungserklÃ¤rung erstattet. Somit beantrage er die Erstattung von 51,59 DM an
ihn betreffend zwei AttestgebÃ¼hren des Zentralklinikums in HÃ¶he von 20,00 und
11,59 DM sowie von 20,00 DM fÃ¼r eine Taxifahrt vom Zentral- klinikum nach
Hause.

In SchriftsÃ¤tzen vom 27. und 30.01.2003 hat der KlÃ¤ger dargelegt, aus welchen
GrÃ¼nden seines Erachtens das Ermittlungsverfahren gegen J. D. hinsichtlich der
Auseinandersetzung am 21.11.2000 nicht ordnungsgemÃ¤Ã� durchgefÃ¼hrt
worden sei.

Der Senat hat auch die Ermittlungsakte 201 Js 135817/00 gegen A. D. angefordert
und das Urteil des Amtsgerichts Augsburg gegen A. D. vom 22.11.2000 in Abdruck
den Beteiligten im ErÃ¶rterungstermin am 20.02.2003 Ã¼bergeben. Es ist
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auÃ�erdem ein Bescheid des AVF Augsburg vom 19.10.2000 Ã¼ber die
Kostenerstattung fÃ¼r ambulante Ã¤rztliche Behandlung im Zusammenhang mit
der am 05.12.1998 gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger begangenen Gewalttat beigezogen
und den Beteiligten ausgehÃ¤ndigt worden. AnschlieÃ�end hat zunÃ¤chst der
KlÃ¤ger noch einmal den Tathergang am 20.11.2000 geschildert. Dann ist Y. D. als
Zeuge vernommen worden. Dieser hat bekundet, dass der KlÃ¤ger mit der
tÃ¤tlichen Auseinandersetzung begonnen und er nur zurÃ¼ckgeschlagen habe. Er
sei durch den Fausthieb des KlÃ¤gers gegen seine rechte SchlÃ¤fe etwas
benommen gewesen und wisse nicht mehr, wo sein Faustschlag dann gelandet sei,
mit dem er sich gegen den KlÃ¤ger gewehrt habe. Er habe den KlÃ¤ger nicht am
Hals verletzt und sei auch nicht auf dessen RÃ¼cken gesprungen.

Der KlÃ¤ger beantragt, den Beklagten unter Aufhebung des Urteils des
Sozialgerichts Augsburg vom 03.09.2002 und des Bescheids vom 16.05.2001 in der
Fassung des Widerspruchsbescheides vom 20.07.2001 zu verurteilen, wegen der
Folgen der Gewalttat am 20.11.2000 Heilbehandlungskosten nach dem OEG zu
Ã¼bernehmen.

Der BevollmÃ¤chtigte des Beklagten beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen
das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 03.09.2002 zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Sachverhalts wird auf die beigezogene Akte des Beklagten
nach dem OEG, die Akten der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Augsburg und
den Inhalt der Akte des vorangegangenen Klageverfahrens beim Sozialgericht
Augsburg sowie der Berufungsakte Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers (Â§Â§ 143, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -) ist zulÃ¤ssig. Sie erweist sich jedoch nicht als
begrÃ¼ndet.

Das Sozialgericht hat zu Recht die Klage gegen die einen Anspruch auf Versorgung
nach dem OEG ablehnenden Bescheide des Beklagten abgewiesen. Auch aufgrund
der weiteren vom Senat durchgefÃ¼hrten Ermittlungen kann nicht mit dem
erforderlichen Beweisgrad der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit
(Vollbeweis) festgestellt werden, dass der KlÃ¤ger am 20.11.2000 Opfer einer
Gewalttat im Sinne des Â§ 1 Abs.1 OEG geworden ist.

Nach dieser Bestimmung erhÃ¤lt derjenige Versorgung, der infolge eines
vorsÃ¤tzlichen, rechtswidrigen tÃ¤tlichen Angriffs gegen seine oder eine andere
Person eine gesundheitliche SchÃ¤digung erlitten hat.

Der Senat zweifelt nicht daran, dass der KlÃ¤ger im Zusammenhang mit der
zunÃ¤chst verbalen, dann tÃ¤tlichen Auseinandersetzung mit Y. D. am 20.11.2000
um ca. 21.00 Uhr vor seinem Wohnhaus in A. einen Nasenbeinbruch, eine
Augenverletzung und Kratzwunden am Hals erlitten hat. Dies ist insbesondere
belegt durch einen Befundbericht des Zentralklinikums A. vom 21.11.2000 und die
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Farbfotografien, die von der Polizeiinspektion A. im Ermittlungsverfahren 201 Js
142362/00 gegen Y. D. gefertigt wurden.

Der sichere Nachweis, dass diese Verletzungen des KlÃ¤gers durch einen
vorsÃ¤tzlichen, rechtswidrigen Angriff verursacht worden sind, konnte jedoch weder
durch die anschlieÃ�enden polizeilichen Ermittlungen noch durch die
Beweiserhebungen des Senats erbracht werden.

Der Kontrahent des KlÃ¤gers, Y. D. , hat zwar bei seiner Zeugenvernehmung am
20.02.2003 eingerÃ¤umt, dass er den KlÃ¤ger mit der Faust geschlagen habe.
Ebenso wie bei seiner Einlassung am 12.02.2001 durch seinen Anwalt im
Ermittlungsverfahren hat er jedoch behauptet, lediglich zurÃ¼ckgeschlagen zu
haben, nachdem ihn der KlÃ¤ger im Laufe des GesprÃ¤chs mit der Faust ins Gesicht
und zwar an die rechte SchlÃ¤fe geschlagen habe. Er hat auch betont, dass er von
dem Schlag des KlÃ¤gers benommen gewesen sei. Die Ehefrau und die Tochter C.
des Y. D. bestÃ¤tigten am 09.04.2001 in ihren polizeilichen Zeugenvernehmungen
den Tathergang, wie ihn Y. D. geschildert hat. Dieser wurde im Ã�brigen
unbestritten auch selbst am Kopf verletzt. Im ErÃ¶rterungstermin am 20.02.2003
rÃ¤umte der KlÃ¤ger ein, dass die blutende Kopfwunde des Zeugen
mÃ¶glicherweise durch einen Verteidigungsschlag seinerseits verursacht worden
sei, weil er in einer Hand seinen SchlÃ¼sselbund gehalten habe.

Auch wenn nur eine der Sachverhaltsschilderungen richtig sein kann, konnte vom
Senat ebenso wenig wie von den StrafverfolgungsbehÃ¶rden festgestellt werden,
welche Schilderung der Wahrheit entspricht. Die vom KlÃ¤ger gegen die Einstellung
des Ermittlungsverfahrens nach Â§ 170 Abs.2 StPO am 20.04.2001 eingereichten
Beschwerden und Strafanzeigen verliefen erfolglos (Entscheidung der
Staatsanwaltschaft Augsburg vom 20.06.2001 und Bescheid des
Generalstaatsanwalts beim Oberlandesgericht MÃ¼nchen vom 06.07.2001 â��
Ermittlungsakte 201 Js 142362/00 -; ferner vom KlÃ¤ger Ã¼bersandte VerfÃ¼gung
der Staatsanwaltschaft Augsburg vom 27.01.2003 im Rahmen einer Strafanzeige
gegen Unbekannt â�� Az.: 201 UJs 101968/03 -). Der KlÃ¤ger ist zwar der
Auffassung, dass nur sein Gegner ein Motiv zur tÃ¤tlichen Auseinandersetzung
gehabt habe, nicht aber er und dass es darum gegangen sei, ihn zur
ZurÃ¼cknahme seiner Strafanzeige gegen A. D. wegen einer an dessen Freundin
begangenen KÃ¶rperverletzung zu bewegen. DemgegenÃ¼ber betont Y. D. , er
habe â�� wie zuvor seine Frau und seine Tochter â�� lediglich versucht, den
KlÃ¤ger zu bitten, die Auseinandersetzungen mit seinem Sohn zu beenden. Auch
hier kann der Senat nicht entscheiden, worum es tatsÃ¤chlich bei dem GesprÃ¤ch
zwischen dem KlÃ¤ger und Y. D. ging. Aus dem beigezogenen Urteil des
Amtsgerichts Augsburg vom 22.11.2000 ergibt sich, dass A. D. wegen gefÃ¤hrlicher
KÃ¶rperverletzung seiner Freundin zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten
verurteilt wurde, wobei die 4. Strafkammer des Landgerichts Augsburg mit Urteil
vom 09.03.2001 die verhÃ¤ngte Freiheitsstrafe zur BewÃ¤hrung ausgesetzt hat.
Den UrteilsgrÃ¼nden des Amtsgerichts Augsburg ist zu entnehmen, dass der
KlÃ¤ger nicht Zeuge dieser Straftat war und auch am 22.11.2000 nicht vernommen
wurde. Aus den vorhergegangenen zahlreichen Strafanzeigen des KlÃ¤gers gegen
A. D. , denen von den ErmittlungsbehÃ¶rden nur teilweise Folge geleistet wurde,
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lieÃ�e sich sowohl ein Aggressionsstau des KlÃ¤gers gegen A. D. und dessen
Familie als auch des Y. D. gegen den KlÃ¤ger erklÃ¤ren.

Aus diesen GrÃ¼nden kann nicht ausgeschlossen werden, dass der KlÃ¤ger die
tÃ¤tliche Auseinandersetzung begonnen hat. Somit kann nicht als sicher
nachgewiesen angesehen werden, dass der Faustschlag des Y. D. in das Gesicht des
KlÃ¤gers rechtswidrig war. Wenn es zutrifft, dass Y. D. zu seiner Verteidigung
zurÃ¼ckgeschlagen hat, kann er sich auf Notwehr im Sinne des Â§ 32
Strafgesetzbuch (StGB) berufen. Danach ist Notwehr die Verteidigung, die
erforderlich ist, um einen gegenwÃ¤rtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder
einem anderen abzuwenden. Diese Vorausetzungen sind nach Auffassung des
Senats erfÃ¼llt, wenn die Angaben des Y. D. zugrunde gelegt werden. Die Frage,
wie sich die tÃ¤tliche Auseinandersetzung anschlieÃ�end weiter ent- wickelt hat
und wie die Ã¤uÃ�erlichen Verletzungen am Hals des KlÃ¤gers entstanden sind,
erscheint nicht mehr als entscheidungsrelevant, zumal auch diesbezÃ¼glich
widersprÃ¼chliche Aussagen der Beteiligten vorliegen und neutrale Zeugen fehlen.

In ZweifelsfÃ¤llen wie im vorliegenden gibt es nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (vgl. z.B. Urteil vom 28.06.2000 â�� B 9 VG 3/99 R -) keine
Beweiserleichterung zu Gunsten des Antragstellers in Analogie zu dem im
strafrechtlichen Verfahren geltenden Grundsatz "in dubio pro reo" (im Zweifel fÃ¼r
den Angeklagten); vielmehr gilt hier der Grundsatz der objektiven Beweislast,
wonach die trotz der durchgefÃ¼hrten Ermittlungen verbleibende Unsicherheit
Ã¼ber das Vorliegen von Anspruchsvoraussetzungen zu Lasten dessen geht, der
den Anspruch geltend macht, d.h. hier zu Lasten des KlÃ¤gers (vgl. Meyer- Ladewig,
Kommentar zum SGG, 7. Auflage, Rdnr.19a zu Â§ 103).

Somit hatte die Berufung des KlÃ¤gers keinen Erfolg und war zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â§ 183, 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs.2 SGG) liegen nicht vor.

Erstellt am: 14.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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